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RS OGH 1978/11/15 1Ob32/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.11.1978

Norm

ABGB §383

WRG §15

Rechtssatz

Auch das WRG anerkennt, daß die Fischereiwirtschaft für Österreich von größter volkswirtscha6icher Bedeutung ist, so

daß den Fischereiberechtigten der Anspruch zusteht, daß keine unnötige Erschwerung oder Beeinträchtigung ihrer

Rechte eintritt.
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